
REGLEMENT ÜBER DIE SCHULZAHNPFLEGE 

FÜR DIE 

EINWOHNERGEMEINDE DÄRSTETTEN 
 
 
Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Därstetten erlässt, gestützt auf 
 

- Art. 60 des Volksschulgesetzes (BSG 432.210) 
- Art. 66 des Organisationsreglementes 

 
Folgendes Reglement über die Schulzahnpflege 
 
 I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 Art. 1 
 
Zweck 1 Dieser Erlass regelt die Organisation des schulzahnärztlichen 

Dienstes sowie die Ausrichtung von Behandlungskostenbeiträgen. 
 
 2 Um die kostengünstige Behandlung der Kauorgane von Schülerin-

nen und Schülern zu ermöglichen, gewährt die Gemeinde Beiträge 
an die Behandlungskosten von Kindern, deren Eltern bescheidene 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse aufweisen. 

 
 II. Organisation 
 
 Art. 2 
 
Schulzahnarzt / 1 Der schulzahnärztliche Dienst wird in der Regel durch in der Ge- 
Schulzahnärztin meinde praktizierende Zahnärzteschaft im Auftragsverhältnis be-

sorgt. 
 
 2 Die Schulzahnärzte und Schulzahnärztinnen werden von der Schul-

kommission durch Vertrag angestellt. 
 
 3 Die Aufgaben der Schulzahnärzte und Schulzahnärztinnen richten 

sich nach dem Vertrag. 
 
 Art. 3 
 
Fachpersonal Für regelmässige vorbeugende Massnahmen in der Schule wird 

Fachpersonal beigezogen, welches durch die Schulkommission er-
nannt wird. Die Aufgaben richten sich nach dem Anstellungsvertrag. 

 
 Art. 4 
 
Schulzahnpflege- Die Funktion der Schulzahnpflegeleitung wird durch eine Lehrperson  
leitung ausgeübt, welche durch den Gemeinderat ernannt wird. Die Ent-

schädigung erfolgt über die Einwohnergemeinde Därstetten. 
 



III. Behandlungskostenbeiträge 
 
Art. 5 
 
1 Wird den Eltern im Zeitpunkt der Behandlung wirtschaftliche Hilfe Anspruchsberecht- 
durch die ordentliche Sozialhilfe gewährt, fallen die Behandlungskos- gung - allgemein 
ten vollumfänglich als Lebenshaltungskosten an und werden durch  
die Sozialhilfe getragen. 
 
2 Die Gemeinde prüft die Ausrichtung von Beiträgen an die Behand-
lungskosten auf Gesuch hin. Es gelten die persönlichen und finan-
ziellen Verhältnisse im Zeitpunkt der Behandlung des Gesuches. 
 
Art. 6 
 
Zur Familie zählen Kinder, welche das 18. Altersjahr nicht überschrit- Persönliche Ver- 
ten haben.  hältnisse 
 
Art. 7 
 
Zur Beurteilung der finanziellen Verhältnisse sind das steuerbare  Finanzielle Verhält- 
Einkommen und zehn Prozent des steuerbaren Vermögens heran- nisse 
zuziehen. 
 
Art. 8 
 
Das steuerbare Einkommen und Vermögen bestimmen sich auf  Ermittlung des Ein-a 
Grund der rechtskräftigen Veranlagung der letzten Steuerperiode. kommens und Ver- 
Liegt keine solche vor, wird auf die provisorische Veranlagung der mögens 
letzten Steuerperiode oder auf die rechtskräftige oder die provisori-
sche Veranlagung der vorletzten Steuerperiode abgestellt. 
 
Art. 9 
 
1 Allfällige Behandlungskostenbeiträge werden auf den Nettokosten,  Massgebende Be- 
d.h. nach Abzug von Leistungen anderer Kostenträger (Kranken- handlungskosten 
kasse, Versicherungen, usw.) gewährt. 
 
2  Für folgende Positionen der Behandlungskostenrechnung werden 
keine Behandlungskostenbeiträge ausgerichtet: 
 
a) versäumte Sitzungen 
 
b) Material (z.B. Zahnseide, -pasta, - gel, -bürsten, etc.); 
 
c) spezielle Anästhesiemethoden (Einsatz von Dormicum; in diesem 
Fall wird die normale Infiltrationsanästhesie berücksichtigt); 
 
d) Ausfüllen von Formularen zu Handen der UVG, KVG, etc. 
 
 



 3 Ist die Behandlung durch einen Privatzahnarzt ausgeführt worden, 
dürfen die massgebenden Kosten nicht über denjenigen des 
Schulzahnarztes liegen. 

 
 Art. 10 
 
Grenzwerte 1 An die massgebenden Behandlungskosten (nach Art. 9) von weni-

ger als Fr. 100. -- werden keine Beiträge gewährt. 
 
 2 Pro Jahr und Kind haben die Eltern einen Selbstbehalt von           

Fr. 100. -- zu tragen. 
 
 3 Beträgt der berechnete Behandlungskostenbeitrag der Gemeinde 

nach Art. 12 und nach Abzug des Selbstbehaltes weniger als          
Fr. 50. --, wird dieser nicht ausgerichtet. 

 
 4 Beitragsberechtigt sind massgebende Behandlungskosten von ma-

ximal Fr. 1'000. -- pro Jahr und Kind. Diese Beschränkung gilt nicht 
für kieferorthopädische Eingriffe. 

 
 Art. 11 
 
Geltendmachung 1 Die Geltendmachung eines Behandlungskostenbeitrages erfolgt  
des Beitrages mittels Gesuchsformular bei der zuständigen Stelle der Gemeinde-

verwaltung. Mit der Gesuchseinreichung erteilen die Eltern gleichzei-
tig die Einwilligung zur Auskunftserteilung durch die Steuerbehörden 
(gemäss Art. 153 Abs. 1 lit. a  Steuergesetz – BSG 661.11). 

 
 2 Dem Gesuch sind beizulegen: 
  
 a) Behandlungskostenrechnung des Zahnarztes; 
 
 b) Abrechnung der Krankenkasse oder anderer Kostenträger; 
 
 c) Nachweis über die tatsächlich vorgenommene Bezahlung der ent-

sprechenden Behandlungskosten; 
 
 d) Einzahlungsschein (bzw. Bekanntgabe der Zahlungsverbindung) 

für die allfällige Überweisung des Beitrages. 
 
 3 Werden von den Eltern Beiträge für kieferorthopädische Behand-

lungen geltend gemacht, müssen diese den Bedingungen gemäss 
Anhang 1 (Schwerebewertungsliste) entsprechen und das Gesuch 
muss vor der Behandlung zusammen mit einem Kostenvoranschlag 
eingereicht werden. Zur Begutachtung kann die Gemeinde einen 
Vertrauenszahnarzt beiziehen. 

 
 Art. 12 
 
Beitrags- 1 Der Gemeindebeitrag an die Behandlungskosten wird abgestuft  
berechnung nach Einkommen und der Kinderzahl. 



2 Die Beitragssätze in Prozent der massgebenden Behandlungskos-
ten werden im Anhang 2 zu diesem Reglement festgehalten. 
 
IV. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
Art. 13 
 
Für die Behandlungskosten während des Jahres 2002 und 2003  Übergangs- 
gelten die per 1. Januar 2002 aufgehobenen kantonalen Bestim- bestimmungen 
mungen über den schulzahnärztlichen Dienst sinngemäss. 
 
Art. 14 
 
Dieses Reglement inkl. Anhang 1 und Anhang 2 tritt auf den 1. Janu- Inkrafttreten 
ar 2004 in Kraft. 
 
Genehmigt am 18. Dezember 2004 durch die Einwohnergemeindeversammlung 
Därstetten. 
 
Därstetten, 18. Dezember 2004 
 
Der Präsident:: Die Sekretärin: 
 
 
 
Jakob Eschler Barbara Svimbersky 
 
 
Auflagezeugnis 
Die unterzeichnende Gemeindeschreiberin bescheinigt, dass das Reglement 30 Tage 
vor der beschlussfassenden Gemeindeversammlung öffentlich aufgelegt worden ist. Die 
Auflage wurde amt 11.11.2004 publiziert. 
 
Därstetten, 18.12.2004                                           Die Gemeindeschreiberin: 


